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FDP-Fraktion 
in der Bürgerschaft 
der Hansestadt Lübeck

► Nr.  VO/2019/07856
öffentlich

Lübeck, 18.06.2019

Antrag 

Bearbeitung: Astrid Völker (E-Mail: astrid.voelker@luebeck.de Telefon: 122-1051)

FDP - Änderungsantrag zu VO/2019/07599-01 Bündnis 90/DIE GRÜ-
NEN: AT zu VO/2019/07599 "Verwendung der kommunalen Förder-
gelder aus der KiTa Reform des Landes"
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

20.06.2019 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Entscheidung

Antrag:
Die KiTa-Reform 2020 der schleswig-holsteinischen Landesregierung stellt den Kommunen 
zusätzliche finanzielle Mittel für die frühkindliche Bildung und Erziehung zur Verfügung.

Diese Mittel werden zur Entlastung und Stärkung der Eltern, Verbesserung der Qualität  und 
zur Entlastung der Kommunen eingesetzt.

Daher werden diese Mittel in vollem Umfang, d.h. insbesondere auch der zweckungebunde-
ne Teil, für die Ausfinanzierung der Kinderbetreuung in Kindertagespflege, Kindertagesstät-
ten und Ganztagsbetreuung an Grundschulen in Lübeck verwendet.

Bis zum Inkrafttreten der Reform im Jahr 2020 steigen die Elternbeiträge nicht. Ab Inkrafttre-
ten der Reform und mindestens bis Ende 2022 werden die Elternbeiträge für die Kinderbe-
treuung in Lübeck höchstens so festgesetzt, dass das wegfallende Krippengeld von 100 Eu-
ro ab 2020 kompensiert wird und damit in Lübeck kein Elternteil durch die Reform finanziell 
schlechter gestellt wird.

Über diesen Betrag hinausgendende weitere Beitragssenkungen werden angestrebt, können 
aber erst nach Vorliegen der detailierten finanziellen Zuweisungen und zu finanzierenden 
Ausgaben entschieden werden. Für die Festsetzung der Elternbeiträge sind dabei neben den 
eigentlichen Elternbeiträgen, die vorgegebene Geschwisterermässigung und eine ausgewo-
gene Sozialstaffel* als Gesamtpaket zu berücksichtigen, um insbesondere Familien mit ge-
ringem Einkommen stärker zu entlasten. Diese drei Teilbereiche der Beiträge und deren Hö-
he werden daher notwendigerweise zusammen festgelegt.

Zudem werden die derzeitigen Standards in der Kinderbetreuung in Lübeck, dort wo sie über 
den neuen gesetzlichen Vorgaben liegen, mindestens beibehalten. Darunter fallen insbeson-
dere aktuell gültige Regelungen der Schliesszeitenregelungen sowie der Geschwisterermäs-
sigungen für die Schulkindbetreuung in Horten und  Grundschulen.

Damit die Betreuungsqualität nachhaltig gesichert und verbessert werden kann, sind insbe-
sondere die Arbeitsbedingungen in den Einrichtungen zu verbessern. Aufgrund einer zur Zeit 
großen Fluktuation und dem Ausscheiden aus dem Beruf von Fachkräften werden Maßnah-
men, insbesondere bei Gesundheitsschutz und -förderung ergriffen, um die Berufe in der 
Kinderbetreuung attraktiver zu machen und Ausfallzeiten und Erkrankungen zu reduzieren. 
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*angelehnt an die Anwendung im Kreis Stormarn (https://www.kreis-stor-
marn.de/lvw/forms/2/22/RichtlinieSozialstaffelKitaBetreuung.pdf)

Begründung:
Erfolgt mündlich

Anlagen :

   Vorsitzende/r
der FDP-Fraktion


